IBR-Beitrag: Urteilsbesprechung


	Keine Kumulation von Fördergebiets- und Denkmalabschreibungen 



	
1. § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b FördG fördert Anschaffungskosten von nach dem 31. Dezember 1998 fertig gestellten Baumaßnahmen nur durch Sonderabschreibungen auf Anzahlungen, die bis zum 31. Dezember 1998 geleistet werden. 
2. Wer für seine Investition (Baumaßnahme) Sonderabschreibungen nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b FördG in Anspruch nimmt, kann nicht zugleich Absetzungen nach § 7i EStG beanspruchen. 


	BFH, Urteil vom 28.10.2008, IX R 53/06 
EStG § 7a Abs. 1, 2; FördG §§ 1, 3 Satz 2, § 4 Abs. 1, 2 


Problem/Sachverhalt

Die Klägerin erwarb im Streitjahr 1998 ein vom Verkäufer noch zu sanierendes denkmal-geschütztes Gebäude. Die Sanierungs-maßnahmen wurden 1999 beendet. In den Streitjahren 1999 und 2000 zahlte die Klägerin Nebenkosten der Anschaffung (z. B. Grund-erwerbsteuer, Notar- u. Gerichtsgebühren) in Höhe von insgesamt 528.961,27 DM. Die Klägerin wollte diese Nebenkosten bereits in den Kaufpreiswert der Sonderabschreibung mit einbeziehen, hilfsweise diese als  Denkmal-schutzabschreibung (§ 7i EStG, 10 %) geltend machen. Dem folgte die Beklagte nicht, sondern bezog die Nebenkosten lediglich in die Afa-Bemessungsgrundlage (§ 7 Abs. 4 EStG, 2 %) ein. Einspruch und Klage blieben erfolglos.  
Entscheidung

Die Revision ebenfalls. Der BFH erklärte, das Finanzgericht habe zutreffend nur die Anzahlung auf die Anschaffungskosten in die Förderung nach dem Fördergebietsgesetz einbezogen. Würden wie hier nämlich die Investitionen nach dem 31.12.1998 beschlossen, so betrage die Sonder-abschreibung bis zu 40 % der nach dem 31.12.1996 und vor dem 01.01.1999 auf Anschaffungskosten gezahlte Anzahlungen (§ 4 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchst. b FördG). Im vorliegenden Fall seien die Nebenkosten aber nach dem 01.01.1999 gezahlt worden. Diese am Wortlaut orientierte Auslegung entspreche auch dem Gesetzzweck, wie er in den Motiven zum FördG zum Ausdruck komme. Danach sollte die Steuervergünstigung in der Gestalt der Sonderabschreibung nur noch bis einschl. des Jahres 1998 gewährt werden. Danach erfolge die Förderung durch Investitionszulagen. Damit könnten die in den Jahren 1999 und 2000 geleisteten Anschaffungs-nebenkosten nicht in die Anzahlungen einbezogen werden, weil sie nicht im Streitjahr 1998 tatsächlich geleistet wurden (vgl. § 7a Abs. 2 S. 3 EStG). Auch die erhöhte Absetzung nach § 7i EStG käme nicht in betracht. Läge bei einem Wirtschaftsgut die Voraussetzung für die Inanspruchnahme von erhöhten Absetzungen oder Sonder-abschreibungen auf Grund mehrer Vorschriften vor, so dürfte eine erhöhte Absetzung oder Sonderabschreibung nur aufgrund einer dieser Vorschriften in Anspruch genommen werden (§ 7a Abs. 5 EStG). Dies gelte nach dem Wortlaut der Vorschrift nur wirtschaftsgut- und nicht veranlagungs-zeitraumbezogen.    
Praxishinweis

Der Rechtsstreit ist entstanden, weil die Klägerin kostenbezogen argumentierte. Der BGH argumentiert jedoch wirtschaftsgut-bezogen (so schon BFH/NV 2002, 1139), so dass bei der Frage welche erhöhte Afa der Steuerpflichtige in Anspruch  nehmen will, er prüfen muss, welches Absetzungsverfahren für ihn am günstigen ist, er aber nicht zwischen den Verfahren wechseln darf. 
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